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OG S AR MER SBA CH  
1. Änderung Bebauungsplan „Am Berg – Erweiterung“ 
 

TEXTFESTSETZUNGEN 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2) BauNVO) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines 
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
Allgemein zulässig sind: 
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe, 
 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 
Unzulässig sind: 
1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke. 
2. Anlagen für Verwaltungen, 
3. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO) 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone (vgl. Planzeich-
nung) über die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO, die Geschoßflächenzahl 
(GFZ) gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO, und die Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 Abs. 1 
BauNVO festgesetzt. 
 
Grundflächenzahl (GRZ)/ Geschoßflächenzahl (GFZ) 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im Bebauungsplan auf 0,4 und die Geschoßflächenzahl (GFZ) ist 
auf 0,8 festgesetzt. 
 
Höhe baulicher Anlagen 
Die Gebäudehöhe wird auf max. 9,00 m festgesetzt. Oberer Messpunkt für die Gebäudehöhe ist 
der Schnittpunkt von der Außenwand und der Oberkante First. 
 
Als unterer Messpunkt gilt: 
a) bei talseitiger Erschließung das bergseitig angrenzende natürliche Gelände in Wandmitte, 
b) bei seitlicher Erschließung sowie bei etwa gleicher Höhe von Gelände und Verkehrsfläche das 
höchste an das Gebäude angrenzende natürliche Gelände an der Erschließungsstraße. 
 
Entsprechend dem Planeintrag müssen Gebäude mit: 
- einseitigen Pultdächern, 
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- Flachdächern und flach geneigten Dächern zwischen 0°- 15° 
- Tonnendächern oder Teiltonnendächern eine um 1,5 m geringere Höhenbeschränkung einhal-

ten und dürfen somit eine max. Gebäudehöhe von 7,5 m erreichen. 
 
3. Bauweise sowie Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO) 
Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Zulässig sind nur 
Einzel- und Doppelhäuser. 
 
4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Verkehrsflächen sowie die Anschlüsse anderer Flächen an die Verkehrsflächen sind gemäß 
Eintrag in die Planzeichnung festgesetzt. 
 
5. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 23 (3) BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Baugren-
zen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt.  
 
Notwendige Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers sind auch auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Tiefe von max. 2,0 m zulässig. 
 
6. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 

4 i.V.m. §§ 12 (6), 14 und 23 (5) BauNVO)  
Vor den Garagen ist ein Stauraum von 5,00 m - gemessen ab der angrenzenden Straßenbegren-
zungslinie - freizuhalten. 
 
Garagen und Nebenanlagen sind auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. 
 
7. Die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher 

Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen § 9 
Abs. 1 Nr. 24 Halbsatz 2 BauGB 

Der Einsatz von Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheiz-
kraftwerken ist nur zulässig, wenn die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für WA-Gebiete am 
maßgeblichen Immissionsort (i. d. R. nächstgelegenes Wohngebäude), insbesondere zur 
Nachtzeit in Höhe von (40 dB(A)), vor der Errichtung bzw. der Inbetriebnahme nachgewiesen 
wird. 
 
8. Landespflegerische Festsetzungen 
8.1. Allgemeine Festsetzung 
Im Bebauungsplan wird die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzt. Alle Pflanzungen auf diesem im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichneten Flä-
chen sind spätestens in der zweiten Pflanzperiode nach Fertigstellung des Bauabschnittes (Ab-
nahme) der Erschließungsstraße (öffentliche Maßnahmen) bzw. nach Bezugsfertigkeit der Ge-
bäude (private Maßnahmen) durchzuführen. Eine fachgerechte Pflanzung bzw. Einsaat schließt 
Bodenverbesserungs- sowie Pflanzsicherungsmaßnahmen mit ein. Ausgefallene Gehölze sind 
spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 
Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden, wenn nicht gesondert aufgeführt, folgende 
Mindestsortierungen vorgeschrieben: 
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- Bäume I. Ordnung:  Heister, 150 -175 cm hoch 
- Bäume II. Ordnung:  Heister, 125 - 150 cm hoch 
- Sträucher: 2x verpflanzt, ohne Ballen 100 - 125 cm hoch 
 
Bei dem im Rahmen der grünordnerischen Vorhaben festgesetzten Pflanzungen sind - soweit nicht 
anders festgesetzt - mindestens 50 % der Gesamtpflanzenzahl aus dem in den Pflanzlisten aufge-
führten Arten zu verwenden. 
Der Anteil der Nadelgehölze auf privaten Grundstücken darf 10 % der Gesamtzahl angepflanzter 
Gehölze nicht überschreiten. Die Pflanzung buntlaubiger oder panaschierter Sorten sowie von Ku-
gelformen ist unzulässig. Bei der Pflanzung von Hecken sind ausschließlich Laubholzarten zu ver-
wenden. Dazu werden solche der Liste "D" empfohlen. Für die Begründung von Fassaden werden 
die in Liste "F" enthaltenden Schling- und Kletterpflanzen empfohlen.. 
 
8.2. Festsetzung über Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft Im Plangebiet 
 

8.2.1 Entwicklung einer mäßig artenreichen Glatthaferwiese mit extensiver Bewirtschaftung 
und Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel  (Maßnahme M1) 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist auf einer Fläche von 3.654 m² in der folgenden Pflanz-
periode dauerhaft eine mäßig artenreiche Glatthaferwiesen zu entwickeln.  
 
Anlage: 
Die Einsaat erfolgt mit regionalem und standortangepasstem Wildpflanzensaatgut für artenreiche 
Glatthaferwiesen durch direkt geerntetes Spendermaterial aus der näheren Umgebung (Mahd-
gutübertragung, Heumulchverfahren, Wiesendrusch) oder mit zertifiziertem gebietseigenem Saat-
gut aus gesicherter regionaler Herkunft, sogenanntem Regiosaatgut, aus dem Ursprungsgebiet 7 
(Rheinisches Bergland). 
Je nach Ansaatverfahren sind verschiedene Vorgaben zu beachten. Detaillierte Hinweise für die 
Auswahl einer geeigneten Spenderfläche und der Durchführung der Saatgutgewinnung sowie der 
Bodenvorbereitung, Ansaat und nachfolgenden Pflege der Fläche, können dem „Praxisleitfaden für 
eine erfolgreiche Grünlandrenaturierung“ vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (2025) 
entnommen werden. Bei der Nutzung von gekauftem Regiosaatgut sind die Empfehlungen der 
Saatgutlieferanten genau zu beachten. Im Falle von unerwünschtem Aufwuchs von Problempflan-
zen nach dem Aufgang der Saat, können Pflegeschnitte (Schröpfschnitte) notwendig werden.  
 
Pflege: 
Während der Betriebszeit der Anlagen werden die Flächen durch eine ein- bis zweischürige Mahd 
oder durch ein bis zweimaliges Mulchen/Jahr oder durch Beweidung extensiv gepflegt.. Das Mahd-
gut ist abzutransportieren (ggf. Heunutzung). Bei Beweidung ist die Besatzdichte so anzupassen, 
dass ein Muster von lang- und kurzrasigen Strukturen erreicht wird. Als Richtwert dient dabei die 
rechnerische Besatzdichte von 1,4 GVE/ha (LBM 2021). 
 
Umsetzungszeitraum der Maßnahmen 
M1: In der auf den Baubeginn nachfolgenden Pflanzperiode  
 
8.2.2 Mindestdurchgrünung privater Flächen (Maßnahme 2) 
Je 200 qm überschrittener privater Grundstücksflächen sind mindestens 
- 1 Baum I. Ordnung gem. Liste "A" oder 
- 1 Baum II. Ordnung gem. Liste "B" oder 
- 2 Obstbäume gem. Liste "E" und jeweils zusätzlich  
- 5 Sträucher gem. Liste "C" 
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zu pflanzen. Dabei sollen auf rückwärtige Grundbereichen vorrangig hochstämmige Streuobst-
bäume der Liste "E" verwendet werden. Die übrigen nicht überbaubaren Flächen der privaten 
Grundstücke sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 
 
8.2.3 Wasserdurchlässige Befestigung von privaten Zufahrten, Verkehrs -und Lagerflächen 
(Maßnahme 3) 
Private Verkehrsflächen einschließlich der offenen Stellplätze sowie Zufahrten, Hofflächen usw. 
sind mit versickerungsfähigem Material zu befestigen (wie wassergebundene Decke, HGT-Decke 
(hydraulisch gebundene Tragschicht), Rasenfugenpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster (z.B. aus 
Einkornbeton), Rasengittersteine, Schotterrasen oder vergleichbare Materialien). 
 
9. Hinweis 
9.1 Versickerung des Niederschlagswasser im Plangebiet (Hinweis 1) 
Versickerung des Niederschlagswasser soll soweit möglich auf den einzelnen Grundstücken zu-
rückgehalten und versickert werden. Dazu sollen primär Rasenflächen u.a. als Flache Mulden an-
gelegt werden, in die das Niederschlagwasser geleitet wird und durch die belebte Bodenzone ver-
sickern kann. 
Ist dies nicht möglich (z.B. wegen fehlender Flächen oder weitgehend undurchlässiger Boden-
schichten), kann die Versickerung des Niederschlagswassers über Rigolen, kiesgefüllte Gräben 
und Gruben sichergestellt werden. 
Ist eine vollständige Versickerung nachweislich nicht möglich, soll das überschüssige Wasser in 
die öffentliche Abwasseranlage übergeben werden. 
 
B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (6) BauGB i.V.m. § 88 (6) LBauO 
1. Zahl der Stellplätze und Garagen § 88 Abs1 Nr. 8 LBauO 
Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze nachzuweisen. 

C. Hinweise Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Baubeginn im Winterhalbjahr (bis Anfang/Mitte März => vor Beginn der Brutzeit) 
V2 Zügige Umsetzung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen 
V3 Erhalt des Obstbaumes 
V4 Durchführung der Bauarbeiten nach DIN 18920. 
V5 Verzicht auf Nachtbaustellen und nächtlicher Beleuchtung der Baustellen. 
V6 Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung auf ein Minimum. 
V7 Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflä-

chenformen. 
V8 Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe 
V9 Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Während der Durchführung 

der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, Treib-
stoffe, Fette etc.) in den Boden oder in das Grundwasser gelangen. 

V10 Sorgfältige Entsorgung von Restbaustoffen. 
V11 Baustopp beim Auftreten Archäologischer Funde und Benachrichtigung der unteren Denk-

malschutzbehörde 




